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GLIEDERUNG GLIEDERUNG GLIEDERUNG GLIEDERUNG     
    

Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine theoretische und praktische Prüfung. 
    

Die theoretische Prüfung umfasst die Gegenstände Technologie, Angewandte Mathematik und Fachzeichnen. 
    

Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Prüfungskandidat die letzte Klasse der fachlichen Berufsschule 
positiv absolviert oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit ersetzenden berufsbildenden mittleren 
oder höheren Schule nachgewiesen hat. 
    

Die praktische Prüfung umfasst die Gegenstände Prüfarbeit und Fachgespräch. 
    

Theoretische PrüfungTheoretische PrüfungTheoretische PrüfungTheoretische Prüfung    
    

Allgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine Bestimmungen    
    

Die theoretische Prüfung hat schriftlich zu erfolgen. Sie kann auch in elektronischer Form erfolgen, wobei 
jedoch alle wesentlichen Schritte für die Prüfungskommission nachvollziehbar sein müssen. 
    

Die theoretische Prüfung ist grundsätzlich vor der praktischen Prüfung abzuhalten. 
    

Die Aufgaben haben nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlussprüfung und den Anforderungen 
der Berufspraxis zu entsprechen. Sie sind den Prüfungskandidaten anlässlich der Aufgabenstellung getrennt zu 
erläutern. 
    

Die schriftlichen Arbeiten des Prüfungskandidaten sind entsprechend zu kennzeichnen. 
    

TechnologieTechnologieTechnologieTechnologie    
Die Prüfung hat Aufgaben aus sämtlichen folgenden Bereichen zu umfassen: 
 1. Werkstoffkunde, 
 2. Grundlagen der Mechanik (Statik, Dynamik, Festigkeitslehre, Hydraulik, Wärmelehre), 
 3. Betriebs-, Werk- und Hilfsstoffe, 
 4. Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen und Einrichtungen, 
 5. Fertigungstechnik, Pneumatik und Hydraulik, 
 6. Arbeitsvorbereitung, Arbeitsablauf und Qualitätskontrolle. 
    

Die Prüfung kann auch mit elektronischen Fragebögen erfolgen. In diesem Fall sind aus jedem Bereich vier 
Aufgaben zu stellen. 
    

Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung 
ist nach 80 Minuten zu beenden. 
    

Angewandte MathematikAngewandte MathematikAngewandte MathematikAngewandte Mathematik    
    

Die Prüfung hat Aufgaben aus sämtlichen folgenden Bereichen zu umfassen: 
 1. Längen-, Flächen-, Volums- und Winkelberechnungen, 
 2. Berechnungen zur Mechanik (wie Arbeit, Leistung, Wärme, Kraft), 
 3. Fertigungstechnische Berechnungen (wie Schnittgeschwindigkeit, Maschinenleistung,  Drehzahl), 
 4. Berechnungen zum Antrieb (wie Zahnradberechnung, Keilriemenberechnung). 
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Die Verwendung von Rechenbehelfen, Formeln und Tabellen ist zulässig. 
    

Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung 
ist nach 80 Minuten zu beenden. 
    

FachzeichnenFachzeichnenFachzeichnenFachzeichnen    
    

Die Prüfung hat die Anfertigung einer Fertigungszeichnung eines mechanischen Werkstücks zu umfassen. 
    

Die Aufgabe ist so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden kann. Die Prüfung ist 
nach 80 Minuten zu beenden. 
    

Praktische PrüfungPraktische PrüfungPraktische PrüfungPraktische Prüfung    
    

PrüfarbeitPrüfarbeitPrüfarbeitPrüfarbeit    
Die Prüfarbeit basiert auf der Erledigung eines betrieblichen Arbeitsauftrages. 
    

Der Arbeitsauftrag umfasst Kenntnisse und Fertigkeiten, die während der Ausbildung gemäß den im 
Lehrvertrag vereinbarten Modulen vermittelt wurden. Teil des Arbeitsauftrages sind jedenfalls Arbeitsplanung, 
Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, allfällig erforderliche Maßnahmen zum 
Umweltschutz und zur Qualitätskontrolle. Die einzelnen Schritte bei der Erledigung des Arbeitsauftrages sind 
zu dokumentieren. 
Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlussprüfung, die 
Anforderungen der Berufspraxis und des absolvierten Hauptmoduls eine Prüfarbeit zu stellen, die in der Regel 
in sieben Stunden durchgeführt werden kann. Sofern ein weiteres Hauptmodul oder ein Spezialmodul 
vermittelt wurde, ist der Prüfarbeit eine Dauer von zehn Stunden zu Grunde zu legen. Die verlängerte 
Prüfungszeit umfasst eine erweiterte Aufgabenstellung gemäß Abs. 4 oder 5. 
Die erweiterte Aufgabenstellung gemäß Abs. 3 während der verlängerten Prüfungszeit bei Absolvierung eines 
weiteren Hauptmoduls umfasst folgende Aufgabe: 
 1. Einen betrieblichen Arbeitsauftrag welcher Kenntnisse und Fertigkeiten umfasst, die während der 

Ausbildung im weiteren Hauptmodul vermittelt wurden. Dieser Arbeitsauftrag kann in den 
Arbeitsauftrag des ersten Hauptmoduls integriert werden bzw. diesen ergänzen. Teil des 
Arbeitsauftrages sind jedenfalls Arbeitsplanung, Maßnahmen zur Sicherheit und zum 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit, allfällig erforderliche Maßnahmen zum Umweltschutz und zur 
Qualitätskontrolle. Die einzelnen Schritte bei der Erledigung des Arbeitsauftrages sind zu 
dokumentieren. 

Die erweiterte Aufgabenstellung gemäß Abs. 3 während der verlängerten Prüfungszeit bei Absolvierung eines 
Spezialmoduls umfasst eine der folgenden Aufgaben: 
 1. Einen betrieblichen Arbeitsauftrag welcher Kenntnisse und Fertigkeiten umfasst, die während der 

Ausbildung im Spezialmodul vermittelt wurden. Dieser Arbeitsauftrag kann in den Arbeitsauftrag des 
Hauptmoduls integriert werden bzw. diesen ergänzen. Teil des Arbeitsauftrages sind jedenfalls 
Arbeitsplanung, Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, allfällig 
erforderliche Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Qualitätskontrolle. Die einzelnen Schritte bei 
der Erledigung des Arbeitsauftrages sind zu dokumentieren. 

 2. Eine schriftliche Bearbeitung von Aufgabenstellungen welche Kenntnisse umfassen die während der 
Ausbildung im Spezialmodul vermittelt wurden. Für die Bearbeitung der Aufgabenstellung erhält der 
Kandidat von der Prüfungskommission Unterlagen zur Verfügung gestellt. Auf Basis dieser Unterlagen 
hat er seine Aufgabenlösung zu entwickeln, die er schriftlich zu dokumentieren hat. 
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Die Prüfarbeit ist nach neun Stunden, sofern ein weiteres Hauptmodul oder ein Spezialmodul vermittelt 
wurden, nach zwölf Stunden zu beenden. 
    

FachgesprächFachgesprächFachgesprächFachgespräch    
Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 
    

Beim Fachgespräch hat die Prüfungskommission dem Prüfungskandidaten Themenstellungen aus der 
betrieblichen Praxis gemäß den im Lehrvertrag vereinbarten Modulen erworbenen Kenntnissen und 
Fertigkeiten vorzugeben. Der Prüfungskandidat hat geeignete Lösungsvorschläge zu entwickeln. Zur 
Unterstützung können dafür Materialproben, Werkzeuge und sonstige Demonstrationsobjekte herangezogen 
werden. Themenstellungen zu einschlägigen Sicherheitsvorschriften, Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur 
Unfallverhütung sind mit einzubeziehen. 
    

Das Fachgespräch soll für jeden Prüfungskandidaten 15 Minuten dauern, bei der gleichzeitigen Prüfung über 
ein weiteres Hauptmodul oder ein Spezialmodul 25 Minuten dauern. Eine Verlängerung um höchstens zehn 
Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der Prüfungskommission ansonsten eine zweifelsfreie Bewertung 
der Leistung des Prüfungskandidaten nicht möglich ist. 
    

WiederholungsprüfungWiederholungsprüfungWiederholungsprüfungWiederholungsprüfung    
Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 
    

Bei der Wiederholung der Prüfung sind nur die mit „Nicht genügend“ bewerteten Prüfungsgegenstände zu 
prüfen. 
    

ZusatzprüfungZusatzprüfungZusatzprüfungZusatzprüfung    
Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in einem Hauptmodul des Lehrberufs Metalltechnik oder 
erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Maschinenbautechnik, 
Maschinenfertigungstechnik, Maschinenmechanik, Metalltechnik – Blechtechnik, Metalltechnik - 
Fahrzeugbautechnik, Metalltechnik – Metallbautechnik, Metalltechnik – Metallbearbeitungstechnik, 
Metalltechnik – Schmiedetechnik, Metalltechnik – Stahlbautechnik, Präzisionswerkzeugschleiftechnik, 
Rohrleitungsmonteur, Universalschweißer, Werkzeugbautechnik, Werkzeugmechanik oder 
Zerspanungstechnik kann eine Zusatzprüfung gemäß § 27 Abs. 1 BAG in einem Hauptmodul und/oder 
Spezialmodul des Lehrberufs Metalltechnik abgelegt werden. 
    

Eine Zusatzprüfung in dem Hauptmodul und/oder Spezialmodul dessen Bezeichnung gemäß § 15 geführt 
werden darf, ist nicht möglich. 
    

Die Zusatzprüfung in einem Hauptmodul oder einem Spezialmodul hat sich in diesem Fall auf die 
Gegenstände Prüfarbeit, eingeschränkt auf die erweiterte Aufgabenstellung und Fachgespräch zu erstrecken. 
Für die Durchführung der eingeschränkten Zusatzprüfung gelten die Bestimmungen für die 
Lehrabschlussprüfung gem. §§ 10,11 und 12. 
    

Ablegung der Teilprüfung über den Fachbereich der BerufsreifeprüfungAblegung der Teilprüfung über den Fachbereich der BerufsreifeprüfungAblegung der Teilprüfung über den Fachbereich der BerufsreifeprüfungAblegung der Teilprüfung über den Fachbereich der Berufsreifeprüfung    
anlässlich der Lehrabschlussanlässlich der Lehrabschlussanlässlich der Lehrabschlussanlässlich der Lehrabschlussprüfungprüfungprüfungprüfung    
Gemäß § 4 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Berufsreifeprüfung, BGBl. I Nr. 68/1997, in der Fassung des 
Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 45/2010, in Verbindung mit § 22 a Abs. 1 des Berufsausbildungs-gesetzes kann 
anlässlich der erfolgreichen Ablegung der Lehrabschlussprüfung für einen modularen Lehrberuf mit 
vierjähriger Ausbildungszeit zur Teilprüfung über den Fachbereich der Berufsreifeprüfung angetreten werden. 
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Die Teilprüfung über den Fachbereich der Berufsreifeprüfung besteht gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 des  Bundesgesetzes 
über die Berufsreifeprüfung aus einer schriftlichen Klausurarbeit und einer mündlichen Prüfung. Sie ist mit 
einer Note zu beurteilen. 
    

Die Klausurarbeit ist fünfstündig. Das Thema muss aus dem Berufsfeld, einschließlich des fachlichen Umfelds, 
des Prüfungskandidaten stammen. 
    

Die mündliche Prüfung ist in Form einer Auseinandersetzung mit der Klausurarbeit unter Einschluss des 
fachlichen Umfelds auf höherem Niveau durchzuführen. Sie hat vor der gesamten Prüfungskommission 
stattzufinden. 
    

Die Prüfungskommission für die Teilprüfung über den Fachbereich der Berufsreifeprüfung anlässlich der 
Lehrabschlussprüfung eines modularen Lehrberufes mit vierjähriger Ausbildungszeit besteht aus einem 
fachkundigen Experten gemäß § 8 a des Bundesgesetzes über die Berufsreifeprüfung als Vorsitzenden und zwei 
Beisitzern der Lehrabschlussprüfungskommission,  die für die Durchführung der Prüfung und die Beurteilung 
der Leistungen als Prüfer im Sinne des § 8 a des Bundesgesetzes über die Berufsreifeprüfung fungieren. 
Die Lehrlingsstelle hat spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Prüfungstermin dem Landes-schulrat 
gegenüber die für die Vorsitzführung in Aussicht genommene Person vorzuschlagen und den in Aussicht 
genommenen Prüfungstermin bekannt zu geben. Die Lehrlingsstelle hat gemeinsam mit dem Vorsitzenden 
unverzüglich, längstens jedoch binnen vier Wochen nach dessen Bestellung die konkreten Prüfungstermine 
festzulegen. 
    

Gleichzeitig mit dem Vorschlag des für die Vorsitzführung in Aussicht genommenen fachkundigen Experten 
sind dem Landesschulrat die Aufgabenstellungen der schriftlichen Klausurarbeiten zu übermitteln. Die 
Aufgabenstellungen der mündlichen Prüfung sind dem Vorsitzenden spätestens am Prüfungstag vor Beginn 
der Prüfung zur Genehmigung vorzulegen. 
    

Die Beurteilung der Prüfung gemäß Abs. 2 erfolgt durch die Prüfer im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden. 
Erzielen die Prüfer kein Einvernehmen, gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
    

Die Prüfung gemäß Abs. 2 kann anlässlich der Lehrabschlussprüfung nicht wiederholt werden. Bei 
Nichtbestehen erfolgt die Zulassung zur Berufsreifeprüfung nach den Bestimmungen des Bundes-gesetzes über 
die Berufsreifeprüfung. 
    

ÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungen    
Personen, die die Lehrabschlussprüfung in den folgenden Lehrberufen abgelegt haben, sind gemäß § 24 Abs. 5 
BAG unmittelbar zur Führung der nachfolgenden Bezeichnung berechtigt: 
 1. Maschinenbautechnik, Maschinenfertigungstechnik, Metalltechnik - Metallbearbeitungstechnik, 

Maschinenschlosser, Feinmechaniker, Mechaniker, Blechschlosser oder Schlosser: Metalltechnik - 
Hauptmodul Maschinenbautechnik, 

 2. Metalltechnik - Fahrzeugbautechnik oder Fahrzeugfertiger: Metalltechnik – Hauptmodul Fahrzeug-
bautechnik, 

 3. Metalltechnik - Metallbautechnik, Metalltechnik - Blechtechnik oder Blechschlosser: Metalltechnik - 
Hauptmodul Metallbau- und Blechtechnik, 

 4. Metalltechnik - Stahlbautechnik, Bauschlosser oder Stahlbauschlosser: Metalltechnik - Hauptmodul 
Stahlbautechnik, 

 5. Universalschweißer: Metalltechnik - Hauptmodul Schweißtechnik, 
 6. Zerspanungstechnik: Metalltechnik - Hauptmodul Zerspanungstechnik, 
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 7. Präzisionswerkzeugschleiftechnik, Werkzeugbautechnik, Werkzeugmacher oder Formenbauer: 
Metalltechnik - Hauptmodul Werkzeugbautechnik, 

 8. Metalltechnik - Schmiedetechnik oder Schmied: Metalltechnik - Hauptmodul Schmiedetechnik, 
 9. Maschinenmechanik oder Maschinenmechaniker: Metalltechnik - Hauptmodul Maschinenbau-technik 

- Spezialmodul Automatisierungstechnik oder Spezialmodul Prozess- und Fertigungstechnik, 
 10. Werkzeugmechanik oder Werkzeugmechaniker: Metalltechnik - Hauptmodul Werkzeugbautechnik - 

Spezialmodul Automatisierungstechnik oder Spezialmodul Prozess- und Fertigungstechnik. 
    

Inkrafttreten und SchlussbestimmungenInkrafttreten und SchlussbestimmungenInkrafttreten und SchlussbestimmungenInkrafttreten und Schlussbestimmungen    
Die Bestimmungen der §§ 1 bis 4 betreffend die Ausbildungsordnung für den Lehrberuf Metalltechnik treten 
mit 1. Juni 2011 in Kraft. 
Die Bestimmungen der §§ 5 bis 14 betreffend der Lehrabschlussprüfung und der Ablegung der Teilprüfung 
über den Fachbereich der Berufsreifeprüfung anlässlich der Lehrabschlussprüfung für den Lehrberuf 
Metalltechnik treten mit 1. August 2012 in Kraft. 
Die Ausbildungsordnungen für die Lehrberufe Maschinenbautechnik, BGBl. II Nr. 338/1999, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. II Nr. 273/2005, Maschinenfertigungstechnik, BGBl. II Nr. 338/1999, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 273/2005, Maschinenmechanik, BGBl. II Nr. 241/2004, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 104/2007, Metalltechnik – Blechtechnik, BGBl. II Nr. 262/2003, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 273/2005, Metalltechnik – Fahrzeugbautechnik, BGBl. II Nr. 262/2003, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. II Nr. 273/2005, Metalltechnik – Metallbautechnik, BGBl. II Nr. 262/2003, in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 273/2005, Metalltechnik – Metallbearbeitungstechnik, BGBl. II 
Nr. 262/2003, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 273/2005, Metalltechnik – Schmiedetechnik, 
BGBl. II Nr. 262/2003, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 273/2005, Metalltechnik – Stahlbautechnik, 
BGBl. II Nr. 262/2003, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 273/2005, 
Präzisionswerkzeugschleiftechnik, BGBl. II Nr. 106/2001, in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 177/2005, Werkzeugbautechnik, BGBl. II Nr. 344/1999, in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 177/2005, Werkzeugmechanik, BGBl. II Nr. 242/2004, in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 104/2007 und Zerspanungstechnik, BGBl. II Nr. 345/1999, in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 177/2005, treten mit Ablauf des 31. Mai 2011 außer Kraft. 
    

Die Ausbildungsvorschriften für die Lehrberufe Messerschmid, BGBl. Nr. 68/1977 in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 177/2005, Rohrleitungsmonteur, BGBl. Nr. 431/1972, in der Fassung der Verordnung 
BGBl. II Nr. 177/2005 und Universalschweißer, BGBl. Nr. 347/75, in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 177/2005 sowie die Prüfungsordnungen für die Lehrberufe Messerschmid, BGBl. Nr. 81/1977, 
Rohrleitungsmonteur, BGBl. Nr. 608/1974, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 355/1976 und 
Universalschweißer, BGBl. Nr. 328/75, in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 569/1986, treten mit Ablauf 
des 31. Mai 2011, unbeschadet Abs. 5, außer Kraft. 
    

Für Lehrlinge, deren erstes Lehrjahr vor dem 31. Mai 2012, deren zweites Lehrjahr vor dem 31. Mai 2013 oder 
deren drittes Lehrjahr vor dem 31. Mai 2014 endet, gelten weiterhin die in Abs. 3 und Abs. 4 angeführten 
Ausbildungsordnungen. Diese Lehrlinge können bis ein Jahr nach Ablauf der vereinbarten Lehrzeit auf Grund 
der Verordnungen gemäß Abs. 3 und Abs. 4 zur Lehrabschlussprüfung antreten. (Dies gilt auch dann, wenn das 
Lehrverhältnis auf Grund von Lehrzeitanrechnung/Lehrzeitverkürzung nach dem 1. Juni 2011 begonnen hat.) 
    


